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5. Königliches Dekret über die Werbung für alkoholische Getränke

6. Alkoholische Getränke.

7.

8. Der Zweck dieses Entwurfs eines Königlichen Dekrets ist besteht darin:
die Werbung für alkoholische Getränke in Medien zu verbieten, die sich hauptsächlich an Minderjährige richten,
- ein Verbot der kostenlosen Abgabe alkoholischer Getränke einzuführen, außer beim Kauf eines alkoholischen Getränks
und bei Verkostungen,
- die Aufnahme eines Gesundheitshinweises in alle Werbeanzeigen für alkoholische Getränke vorzuschreiben;
- die Ermittlung, Feststellung, Strafverfolgung und Sanktionen bei Verstößen gegen diesen Entwurf eines königlichen
Dekrets festzulegen.

Diese Bestimmungen gehen auf die interföderale Strategie gegen schädlichen Alkoholkonsum 2023-2028 (Aktionsplan
2023-2025) zurück, insbesondere auf die Nummern 14 bis 19, 22 und 23.

Einige dieser Verbote gehen auf das Übereinkommen über die Werbung für alkoholische Getränke (im Folgenden
„Übereinkommen“) zurück. Dies sind die Artikel 2 bis 6. Diese Verbote dienen dem Schutz von Minderjährigen.

Der Begriff „ein minderjähriges Publikum“ bezieht sich auf ein Publikum, das zu mindestens 30 % aus Minderjährigen
besteht. Zwar lässt sich die Altersverteilung des Publikums nur schwer bestimmen, doch können andere Faktoren
berücksichtigt werden, wie beispielsweise der Gesamteindruck der Kommunikation (Attraktivität für Minderjährige), die
Sprache, das Design und die Animationen, Spiele und Freizeitaktivitäten usw.

Schließlich wird dieser Entwurf eines Königlichen Dekrets keine Auswirkungen auf den internationalen Handel haben, da
er für die in Belgien ausgestrahlte Werbung gilt und darauf abzielt, die belgischen Verbraucher zu schützen und zu
informieren.

9. Angesichts der Gefahren des Alkoholkonsums (Herz-Kreislauf-Risiken, Sucht, Krebs, bleibende Auswirkungen auf das
Gehirn usw. – Gefahren, die mittlerweile unbestritten sind), insbesondere bei Minderjährigen, und angesichts der
Tatsache, dass die derzeit allgegenwärtige Werbung einen erheblichen Einfluss auf die Verbraucher, insbesondere auf
junge Menschen, hat, ist es notwendig, die Werbung für alkoholische Getränke in den Medien und in der Presse, die sich
an Minderjährige richtet, zu verbieten.

Es ist auch erforderlich, das Anbieten alkoholischer Getränke unter bestimmten Umständen zu untersagen, um die
Verbraucher nicht dazu zu bewegen, ein alkoholisches Getränk zu konsumieren, das sie nicht gekauft haben.
Um die Öffentlichkeit besser über die Gefahren von Alkohol zu informieren, muss vorgeschrieben werden, dass die
Werbung für diese Art von Getränken Gesundheitshinweise enthält.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Es liegen keine Grundlagentexte vor.

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein
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15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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